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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Zivildienst und Dienstverweigerung

Der Kanton Waadt hatte Mitte 2013 eine Standesinitiative eingereicht, die forderte, dass
für Frauen ein freiwilliger Zivildienst ermöglicht werde. Mit der Abschaffung der
Gewissensprüfung sei es Männern seit 2009 quasi freigestellt, statt dem Militärdienst
einen Zivildienst zu erbringen. Dies soll auch jungen Frauen ermöglicht werden. Neben
der freiwilligen Dienstleistung in der Armee soll auch der Direkteinstieg in den
Zivildienst möglich sein. Unter der gegenwärtigen Regelung kann eine Frau nur im Laufe
des Militärdienstes in den Zivildienst wechseln; hier ortete man eine Diskriminierung.
Im Zivildienst wurde eine grosse Chance gesehen, nicht nur bezüglich der zu
erbringenden Dienste, sondern auch für die Frauen selbst, die da ihr Netzwerk
erweitern, eine Fremdsprache erlernen und sich weitere nützliche Fähigkeiten fürs
Erwerbsleben aneignen könnten. Vertreterinnen und Vertreter des initiierenden
Kantons sahen mit dem Vorstoss einen Weg, die Palette der Freiwilligenleistungen für
Frauen zu ergänzen.

Die erstbehandelnde sicherheitspolitische Kommission des Ständerates hatte sich noch
im Herbst des gleichen Jahres mit der Initiative befasst und diese für nicht
behandlungsfähig gehalten. Die geforderte Änderung mehrerer Gesetze könne nicht
isoliert angegangen werden, sondern man müsse – wenn denn eine Ausweitung des
Zugangs zum Zivildienst ins Auge gefasst werden würde – viele weitere Aspekte gleich
mitprüfen. Dies betreffe beispielsweise die Zulassung von militärdienstuntauglichen
Männern – um zum Zivildienst zugelassen zu werden, muss man gemäss geltendem
Recht militärdiensttauglich sein – oder von ausländischen Einwohnerinnen und
Einwohnern, liess die SiK-SR verlauten. Damit betreffe eine solche Gesetzesrevision die
gesamte Dienstpflicht. Sie erinnerte auch daran, dass die Abschaffung der Wehrpflicht
in der Volksabstimmung vom 22. September 2013 abgelehnt worden war und dass daran
also nach dem Willen der Stimmbevölkerung vorerst nichts geändert werden solle.
Gleichwohl habe die Regierung bereits vor besagter Abstimmung angekündigt, dass die
Ausgestaltung der allgemeinen Wehrpflicht überprüft werden solle, was unter anderem
auch die von der Waadt geforderte Öffnung des Zivildienstes für Frauen subsumierte.
Da sich noch während längerer Zeit eine Studiengruppe mit diesen Entwicklungen
befassen würde, wollte man seitens der Kommission noch abwarten. Dies mündete im
Antrag an die kleine Kammer, die Behandlung der Standesinitiative noch auszusetzen.
Diesem Antrag folgte der Ständerat in der Wintersession 2013 diskussionslos.

Das Einverständnis zur Sistierung der Initiative aus dem Nationalrat war im Anschluss
Formsache, nachdem seine SiK-NR ebenfalls einen entsprechenden Antrag gestellt
hatte. Ohne weitere Diskussionen wollte auch die Volkskammer noch die laufenden
Arbeiten abwarten.

Erst Anfang 2018 kam das Geschäft wieder auf die Tagesordnung der eidgenössischen
Räte. Zunächst musste die SiK-SR wieder Stellung nehmen. Obwohl eine frühere
Behandlung der Standesinitiative angestrebt worden war, kam man erst 2018 wieder
darauf zurück, weil unter anderem die Standpunkte der Schwesterkommission zum
Schlussbericht zur künftigen Ausgestaltung der Dienstpflicht der vom VBS eingesetzten
Studiengruppe abgewartet wurden. Zwischenzeitlich hatte sich ferner konkretisiert,
dass der Bundesrat eine Teilrevision des Zivildienstgesetzes in Angriff nehmen wolle,
die wiederum die gleichen Aspekte zur Disposition stellen wird, wie sie hier vom Kanton
Waadt angeregt worden waren. Weil nun der Fahrplan für die Gesetzesrevision einen
Vernehmlassungsentwurf innert Jahresfrist und eine Behandlung im Parlament nicht
vor 2019 vorsah, wollte die ständerätliche SiK wiederum auf die Behandlung verzichten
und die Initiative weiterhin sistiert lassen. Auch diesem Antrag folgte die
Ständekammer; ein Beschluss, der nach kurzer Berichterstattung von
Kommissionssprecherin Savary (sp, VD) gefasst wurde.

Dass auch die SiK des Nationalrates für eine Sistierung plädierte, überraschte kaum. Mit
19 zu 4 Stimmen und einer Enthaltung war der Antrag recht gut abgestützt. Man war
nicht nur weitgehend gleicher Meinung wie die SiK des Ständerates, sondern hatte auch
weitere Aspekte im Hinterkopf. So war die Mehrheitsmeinung in der SiK-NR, dass man
die Weiterentwicklung der Armee (WEA) und die Sicherung der Armeebestände
vorrangig behandeln wolle. Zudem befürchteten einige Kommissionsangehörige, dass

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.11.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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vermehrte Zulassungen zum Zivildienst am Substrat der Militärdienstpflichtigen nagen
würden, weswegen eine Revision des ZDG als dringlich empfunden wurde. Die
Meinungen bezüglich der Eingliederung weiblicher Zivildienstleistender waren geteilt.
Der Nationalrat folgte seiner Kommission in der Sommersession 2018 und schob damit
die Behandlung der Initiative weiterhin auf. 1

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

In der Frühjahrssession lehnte der Ständerat einstimmig eine Standesinitiative des
Kantons Solothurn ab, welche verlangte, die direkte Spitalsubventionierung der
Kantone sei abzuschaffen und durch eine volle Kostendeckung über die
Versicherungspauschale zu ersetzen. Die kleine Kammer begründete ihre Ablehnung
der Initiative, deren Stossrichtung durchaus als bedenkenswert erachtet wurde, mit der
anlaufenden 2. Teilrevision des Krankenversicherungsgesetzes, bei welcher die
Spitalfinanzierung ohnehin zur Diskussion steht. Sie überwies aber ein Postulat ihrer
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK), welches den Bundesrat bittet,
die Auswirkungen einer Aufhebung der kantonalen Spitalsubventionierung zu prüfen.
Der Nationalrat lehnte die Standesinitiative ebenfalls ab, nahm aber seinerseits ein
analoges Postulat seiner SGK an (Po. 99.3154). 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.05.1999
MARIANNE BENTELI

Ärzte und Pflegepersonal

Im Mai 2018 beschäftigte sich die WBK-SR mit der Vorprüfung einer Standesinitiative
des Kantons Bern. Diese forderte eine Anpassung des MedBG, welche zur Folge hätte,
dass die Kantone pro Arzt oder Ärztin in Weiterbildung jährlich eine Pauschale von
mindestens CHF 15'000 an ihre Krankenhäuser entrichten müssten. Zudem soll
zwischen den Kantonen ein Ausgleichsmechanismus geschaffen werden, um eine
Teilung der Kosten, die durch die ärztliche Weiterbildung verursacht werden, zu
ermöglichen. Der Solidaritätsgedanken bezüglich Weiterbildungsfinanzierung wurde von
der Kommission zwar durchaus positiv bewertet und sie erachtete die Standesinitiative
auch als gerechtfertigt. Es sei jedoch den Kantonen selbst überlassen, wie sie in die
Weiterbildung der Ärztinnen und Ärzte investieren wollen. Es gehe nun vielmehr darum,
Anreize zu schaffen, um skeptische Kantone zur Unterzeichnung der interkantonalen
Vereinbarung über die ärztliche Weiterbildung zu bewegen. Diese war 2014 von der
Plenarversammlung der GDK verabschiedet worden. Für das Inkrafttreten brauche es
den Beitritt von 18 Kantonen, bislang seien es 14 Kantone. Die WBK-SR hielt es deshalb
für zu früh, auf Bundesebene tätig zu werden, und beantragte mit 10 zu 1 Stimmen, dem
Geschäft keine Folge zu geben. Eine Kommissionsminderheit bestehend aus Werner
Luginbühl (bdp, BE) sah das jedoch anders und sprach sich für Folgegeben aus. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 14.05.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Ähnlich wie zuvor der Kanton Genf forderte der Kanton Jura im November 2017 in einer
Standesinitiative, dass bei einem Kassenwechsel die Reserven, die beim alten
Versicherer gebildet worden sind, zum neuen Krankenversicherer transferiert werden.
Dass aktuell bei jedem Krankenkassenwechsel neue Reserven gebildet werden müssten,
sei mitverantwortlich für die ständigen Prämienerhöhungen. Durch eine Übertragung
der Reserven könne dieser Kostenfaktor reduziert werden. Wie bereits bei der Genfer
Standesinitiative erklärte die SGK-SR, dass die Reserven nicht auf einzelne Versicherte
aufgeteilt werden könnten. Dafür müsste das ganze System umgestaltet werden, was
grosse Kosten und neue Möglichkeiten zur Risikoselektion nach sich ziehen würde. Mit
9 zu 1 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) empfahl die Kommission, der Initiative keine Folge
zu geben. Diesem Antrag kam der Ständerat in der Sommersession 2018 stillschweigend
nach. In der Herbstsession 2018 entschied auch der Nationalrat, der Standesinitiative
aus dem Kanton Jura mit 129 zu 59 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und derjenigen aus Genf
mit 130 zu 58 Stimmen keine Folge zu geben. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 14.06.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Im März 2018 reichte der St. Galler Kantonsrat eine Standesinitiative ein, die ein Verbot
von Provisionszahlungen für Wechsel der Grundversicherung zum Ziel hatte.
Krankenkassen gäben gemäss einer Studie Hunderte von Millionen Schweizerfranken
pro Jahr an Provisionen für OKP-Abschlüsse aus, begründete der Kantonsrat seinen
Vorstoss. Diese Kosten müssten die Versicherten durch die Prämien tragen. Da viele
Krankenkassen die Branchenlösung von Santésuisse, welche die Provisionen auf CHF 50
pro OKP-Abschluss beschränkt, nicht unterzeichnet hätten oder sich nicht daran
hielten, sei ein Verbot nötig. 
Im Oktober 2018 beantragte die SGK-SR mit 11 zu 1 Stimmen, der Initiative keine Folge zu
geben. Obwohl die Kommission den Handlungsbedarf anerkannte, ging ihr ein
gänzliches Verbot zu weit. Stattdessen bevorzugte sie eine allgemeinverbindliche
Selbstregulierung der Branche mit wirksamen Sanktionen und reichte in der Folge eine
entsprechende Motion (Mo. 18.4091) ein. 
In der Wintersession 2018 behandelte der Ständerat die Standesinitiative zusammen
mit der Motion der SGK-SR und einer Motion von Prisca Birrer-Heimo (sp, LU; Mo.
17.3956), die zukünftig «unverhältnismässige» Ausgaben für Vermittlungsprovisionen
verhindern wollte. Wie von der Kommission empfohlen gab der Ständerat der
Standesinitiative keine Folge, da sie ihm zu weit ging. Stattdessen sprach sich der Rat
für die in der Kommissionsmotion enthaltene Selbstregulierungslösung aus. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

Der Kanton Jura wollte mit einer Standesinitiative erreichen, dass die Kantone
Versicherten, für die sie 85 Prozent des Verlustscheins bezahlen müssen, vorschreiben
können, bei welcher Krankenversicherung sie sich versichern lassen. Werden die
Krankenkassenprämien und Kostenbeteiligungen von Versicherten nicht bezahlt,
müssen die Kantone 85 Prozent der Prämien, Kostenbeteiligungen, Verzugszinsen und
Betreibungskosten übernehmen. Im Jahr 2016 beliefen sich diese Kosten im Kanton
Jura auf CHF 2.9 Mio. Der Kanton Jura bemängelte nun, dass die Versicherten bei
Übernahme dieser Kosten durch die Kantone ihre Versicherungen aktuell solange nicht
wechseln könnten, bis die Schulden vollständig – nicht nur zu 85 Prozent – bezahlt
seien. Die Versicherten könnten so also auch nicht zu kostengünstigeren Krankenkassen
wechseln, wodurch sich die Kosten für die Kantone noch zusätzlich erhöhen. 
Der Vorstoss fand weder in der SGK-SR noch in der kleinen Kammer Anklang. Die
Kommission beantragte mit 11 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen), der Initiative keine
Folge zu geben. Durch eine solche Regelung entstünden den Versicherern Ausstände,
was kleine Krankenkassen vor grosse Probleme stellen könne. Stattdessen arbeite die
Kommission an einem Erlassentwurf zur Standesinitiative Thurgau. Der Ständerat
entschied sich in der Frühjahrssession 2019 stillschweigend gegen Folgegeben. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Zwischen Juni und Dezember 2018 reichten die Kantone St. Gallen (Kt.Iv. 18.309),
Thurgau (Kt.Iv. 18.318), Basel-Stadt (Kt.Iv. 18.322) und Basel-Landschaft (Kt.Iv. 18.324)
vier ähnliche Standesinitiativen für eine kostendeckende Finanzierung der
Kinderspitäler und Kinderkliniken ein. Darin forderten sie, dass die erbrachten
ambulanten wie stationären Leistungen in Kinderspitälern und -kliniken in der
Tarifstruktur kostendeckend vergütet werden sollten. Die vier Kantone betonten als
Standort- (SG, BS, BL) respektive Trägerkantone (TG) eines der drei eigenständigen
Schweizer Kinderspitäler ihre Betroffenheit, zumal sie die defizitären Spitäler seit
Jahren subventionieren müssten – die beiden Basler Kantone zum Beispiel mit CHF 10
Mio. jährlich. 
Sowohl im spitalambulanten als auch im stationären Bereich sei die Tarifierung für die
eigenständigen Kinderspitäler und die in Erwachsenenspitälern integrierten
Kinderkliniken ungenügend, kritisierten sie. Bei den Kinderspitälern kämen
verschiedene, erschwerende Faktoren zusammen: So müssten diese einerseits die
ganze Leistungskette von der Grund- bis zur hochspezialisierten Medizin anbieten,
regelmässig besonders aufwendige angeborene Erkrankungen behandeln und hätten
andererseits kaum je die Möglichkeit zur Quersubventionierung durch privat oder
halbprivat versicherte Patientinnen und Patienten. 
Zusätzlich angestiegen seien die jährlichen Defizite zudem durch den Tarmed-Eingriff
des Bundesrates 2018. Das Defizit des Ostschweizer Kinderspitals zum Beispiel sei in
der Folge von CHF 4.2 Mio. (2016) auf CHF 6.3 Mio. (2018) gestiegen; der
Kostendeckungsgrad im ambulanten Bereich des Basler Kinderspitals sei von 78 auf 68
Prozent gesunken. Nicht besser sehe es im stationären Bereich aus, wo die
Fallpauschalen der Swiss DRG die Leistungen ebenfalls nicht adäquat abbildeten. Diese
Probleme würden jedoch von der IV und gewissen Krankenkassen nicht anerkannt,
obwohl sowohl nationale als auch internationale Evidenz die höheren Kosten von

STANDESINITIATIVE
DATUM: 04.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Kinderspitälern gegenüber Erwachsenenspitälern in der Höhe von 20 bis 30 Prozent
belege. 
Der Kanton Basel-Landschaft ergänzte die generelle Handlungsaufforderung der
anderen drei Kantone durch eine Liste mit konkreten Forderungen: Er verlangte die
Aufhebung der Tarmed-Zeitlimitierungen für die Konsultationszeit, eine separate,
kostendeckende Taxpunktbewertung, die Ausnahme der Kinderkliniken von der «Liste
der grundsätzlich ambulant durchzuführenden elektiven Eingriffe» (also von Eingriffen,
die zeitlich relativ frei gewählt werden können), eine Anpassung der Swiss-DRG-
Tarifstruktur auf einen Kostendeckungsgrad der Kinderspitäler von 100 Prozent sowie
eine genügende Abbildung der IV-Fälle in der Tarifstruktur.

Im August 2019 behandelte die SGK-SR die vier Standesinitiativen gemeinsam und liess
dabei Vertreterinnen und Vertreter der vier Kantone zu Wort kommen. Die Kommission
anerkannte, dass die Eigenheiten der Kindermedizin bei der Tarifierung oft ungenügend
berücksichtigt würden, empfand aber eine Kommissionsmotion als das zielführendere
Mittel als die Standesinitiativen, da der Bundesrat die Tarifstrukturen im ambulanten
und stationären Bereich genehmigen müsse. Folglich nahm sie die Forderung der vier
Kantone in eine eigene Motion (Mo. 19.3957) auf und empfahl die vier Standesinitiativen
zur Vermeidung von Doppelspurigkeiten zur Ablehnung. 
Im Dezember 2019 folgte der Ständerat dem Kommissionsantrag stillschweigend, lehnte
die vier Initiativen ab und nahm stattdessen die Kommissionsmotion an. 7

Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Le Conseil des Etats a refusé en mars 2019 de donner suite à une initiative cantonale de
Genève, qui visait à donner aux cantons les moyens de réaliser l'égalité entre femmes
et hommes. La République du bout du lac souhaitait une révision de la loi fédérale qui
permettent aux cantons de contrôler le respect par les employeurs du principe
d'égalité de traitement ainsi que de le mettre activement en œuvre, en collaboration
avec les partenaires sociaux. La CSEC-CE s'était unanimement opposée au projet. Sa
commission sœur, la CSEC-CN s'est prononcée au mois d'avril pour un refus de donner
suite, à 15 voix contre 7. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.03.2019
SOPHIE GUIGNARD

Le Conseil national a emboîté le pas à la chambre haute, rejetant sans débat l'initiative
cantonale genevoise, qui visait à donner aux cantons les moyens de réaliser l'égalité
entre femmes et hommes, par 110 voix contre 61 et 3 abstentions. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
SOPHIE GUIGNARD

1) AB NR, 2014, S. 535 f.; AB SR, 2013, S. 1120; AB SR, 2018, S. 174; Bericht SiK-NR vom 14.05.2018; Bericht SiK-NR vom
20.01.2014; Bericht SiK-SR vom 11.01.2018; Bericht SiK-SR vom 12.11.2013
2) Amtl. Bull. NR, 1999, S. 807 f.; Amtl. Bull. StR, 1999, S. 174 ff.; ibid., S. 176 ff.
3) Bericht WBK-SR vom 14.5.18
4) AB NR, 2018, S. 1571 ff.; AB SR, 2018, S. 126 ff.; Kommissionsbericht SGK-NR vom 5.7.18; Kommissionsbericht SGK-SR vom
22.3.18
5) AB SR, 2018, S. 1035 ff.; Bericht SGK-SR vom 16.10.18
6) AB SR, 2019, S. 209 f.; Bericht SGK-SR vom 17.1.19
7) AB SR, 2019, S. 1058 ff.; Bericht SGK-SR vom 12.8.19
8) BO CE, 2019, p.210 ss.; Rapport de la CSEC-CE du 12 février; Rapport de la CSEC-CN, 11 avril 2019
9) BO CN, 2019, p. 982 ss.
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